
 Entwurf  

 

1. Änderung der Zweckvereinbarung zur Gewährleistun g des 
abwehrenden Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe  im In-
dustrie- und Gewerbegebiet Kindel der Gemeinde Hörs elberg 

durch die Feuerwehr Eisenach 

zwischen 

der Stadt Eisenach 
vertreten durch den Oberbürgermeister, Herrn Matthi as Doht 
dienstansässig: Markt 1, 99817 Eisenach    - Stadt - 

und 

der Gemeinde Hörselberg-Hainich 
vertreten durch den Bürgermeister, Herrn Bernhard B ischof 
dienstansässig: Hauptstraße 90 B, 

99947 Hörselberg-Hainich/ 
OT Behringen   - Gemeinde – 

 

Aufgrund der §§ 7 ff. des Thüringer Gesetzes über die kommunale Gemein-
schaftsarbeit (ThürKGG) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 
10.10.2001 (GVBl. S. 290), des § 5 Abs. 1 des Thüringer Gesetzes über den 
Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Thüringer 
Brand- und Katastrophenschutzgesetz –ThürBKG-) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 05.02.2008 (GVBl. S. 22), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 12.05.2009 (GVBl. S. 415), sowie § 1 Abs. 1 der Thüringer 
Feuerwehr-Organisationsverordnung (ThürFwOrgVO) vom 27.01.2009 (GVBl. 
S. 39) wird die Zweckvereinbarung zwischen der Stadt Eisenach und der Ge-
meinde Hörselberg zur Gewährleistung des abwehrenden Brandschutzes und 
der Allgemeinen Hilfe im Industrie- und Gewerbegebiet Kindel durch die Feu-
erwehr Eisenach vom 30.05./10.06.2003 (Thüringer Staatsanzeiger Nr. 43/2003 
S. 2061 - 2062) wie folgt geändert: 

 
I. 

Änderung der Zweckvereinbarung 

1. Die Überschrift sowie die §§ 1 Abs. 1, 2 Abs. 1,  6 Satz 2 und 7 Abs. 2 
Satz 1 werden wie folgt geändert: 

Das Wort „Hörselberg“ wird jeweils durch die Worte „Hörselberg-Hainich“ er-
setzt. 
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2. § 2 wird wie folgt geändert: 

Abs. 2 Satz 3 wird wie folgt neu gefasst: 

„Die Karte kann während der Öffnungszeiten der Stadtverwaltung Eisenach 
oder der Gemeindeverwaltung Hörselberg-Hainich an folgenden Stellen einge-
sehen werden: 

- Stadtverwaltung Eisenach, 99817 Eisenach, An der Feuerwache 6, 
- Gemeindeverwaltung Hörselberg-Hainich, 99947 Hörselberg-Hainich/OT 

Behringen, Hauptstraße 90 B.“ 

3. § 4 wird wie folgt geändert: 

In Abs. 1 Satz 1 wird der Betrag „5.000,00 Euro“ durch den Betrag „7.000,00 
Euro“ ersetzt. 

II. 
In-Kraft-Treten 

Diese 1. Änderung der Zweckvereinbarung zur Gewährleistung des abwehren-
den Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe im Industrie- und Gewerbegebiet 
Kindel der Gemeinde Hörselberg durch die Feuerwehr Eisenach bedarf der 
Genehmigung der Aufsichtsbehörde. 

Sie wird am 01.01.2010 wirksam. 

 

Eisenach, den    Behringen, den  
Stadt Eisenach    Gemeinde Hörselberg-Hainich 
 
 
 
Matthias Doht (Siegel)  Bernhard Bischof (Siegel) 
Oberbürgermeister    Bürgermeister 


